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Der Standortfaktor wird zunehmend wichtiger.

In einer Welt, die zunehmend durch Inflation, ausufernde Staatsverschuldungen,

geopolitische Spannungen und riskante politische Strömungen geprägt ist,

stellt sich die Frage:

Bietet der Standort Liechtenstein Lösungen?

Die Szenarien, die Ihrem Vermögen drohen sind vielfältig.

Dieses Buch bietet Ihnen fundierte und praxisnahe Antworten mit vielen Beispielen.

Entdecken Sie die Erfolgsformel Liechtenstein mit den Experten:

Rolf Klein (Herausgeber) • Diplom-Betriebswirt und zertifizierter Finanzplaner

Thorsten Klinkner • Stiftungsexperte, Rechtsanwalt und Steuerberater

Miles B. Bäßler • Fachanwalt für Erbrecht, AGT-zertifizierter Testamentsvollstrecker

Frank Dohrmann • Diplom-Ökonom und Nachlass-Coach
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1.0 Neue Perspektiven zur Finanz- und Vermögensplanung

Vorwort des Herausgebers

Sehr geehrte, liebe Leserinnen und Leser,

die Vermögensentwicklung der Reichen und Superreichen spricht Bände. Selbst die Finanzkrise 2007 bis 2009 hat an den Vermögen der „oberen Zehntausend“ nicht rütteln können. Eine Studie der Boston Consulting Group zeigte, dass die Verluste in diesem Bereich der Gesellschaft und bezogen auf diese Finanzkrise bereits 2011 wieder ausgeglichen waren. Auch die temporäre Wirtschaftskrise, die durch die Coronapandemie verursacht wurde, änderte daran nichts.

Das aktuelle Umfeld wird einerseits von einer massiv angesprungenen Inflation bestimmt, in deren Folge die Zinsen durch die amerikanische Notenbank (FED) und die €opäische Zentralbank (EZB) deutlich angehoben wurden. Andererseits beherrscht der im Februar 2022 ausgebrochene Ukrainekrieg mit der damit verbundenen Energiekrise das geostrategische Umfeld.
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Abb. 1 - © Foto Rolf Klein


Roff Klein

Herausgeber und Autor des Buches sowie Inhaber von

RK Insight - finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen

Da die Inflation voraussichtlich langfristig und in Wellen ablaufen wird, bleibt das Gesamtszenario unübersichtlich, und wir spüren den zunehmenden Bedarf nach strategischen Vermögensschutz-Konzepten.

Eine mir immer wieder gestellte Frage lautet: Warum kommen vermögende Menschen in Summe besser durch Krisen und Turbulenzen? Haben sie einfach mehr Glück als Verstand?

Die Antwort darauf lautet: Nein. Was Vermögende dem durchschnittlichen Bundesbürger voraushaben, sind versierte Berater und international strukturierte Langfristkonzepte, die gleichwohl ermöglichen, auf strategisch relevante Marktveränderungen angemessen zu reagieren.

Die Gewinner der letzten Dekaden sind jene Investoren, die ihr Vermögen hinsichtlich Steuern, Inflation, Diversifikation und Liquidität klug strukturiert haben. Getreu dem Motto „Denken in Generationen“ sollte dabei stets auch der Nachlass weitsichtig und steuerschonend mit organisiert sein. Und zwar gleichgültig, ob zugunsten der Familie, nahestehender Personen oder mit flankierenden Stiftungskonzepten. Hierfür braucht es Experten, die im Sinne ihrer Klienten stets neutral agieren und interdisziplinär kooperieren.

Entsprechend freue ich mich, für das Ihnen vorliegende Buch drei Co-Autoren gewonnen zu haben. Neben dem Stiftungs- und Steuerexperten Thorsten Klinkner standen mir der Diplom-Ökonom Frank Dohrmann, sowie der Fachanwalt für Erbrecht und zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT) Miles B. Bäßler als Co-Autoren zur Seite.

Selbstverständlich kann dies ein persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen, aber sehr gut vorbereiten und ergänzen.

Ihr

Rolf Klein


PS: Schon André Kostolany sagte zur optimalen Vermögensaufteilung, dass man 1/3 in Aktien, 1/3 in Immobilien und 1/3 in Anleihen investieren soll.

Er fügte hinzu: auch 1/3 im Ausland.

Ich erlaube mir zu ergänzen: möglichst viel von allen 4/3 in Liechtenstein!






2.0 Warum Liechtenstein?

Als international renommierter Finanzplatz mit AAA-Rating befindet sich das von Staatsschulden komplett freie Fürstentum Liechtenstein außerhalb der Europäischen Union und unterliegt nicht den Risiken der Schulden- und Haftungsunion (Stichwort: ESM).

Als Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) genießt das Fürstentum die Zulassung seiner Produkte innerhalb der EU, ohne dass nationale Niederlassungen unterhalten werden müssen. Dies steht auch für eine schlanke Kostenstruktur.

Darüber hinaus bestimmen die starke Finanzaufsicht und ein Insolvenzschutz, der im internationalen Vergleich Maßstäbe setzt, die Attraktivität des Fürstentums Liechtenstein.

Der konkrete Unterschied des Liechtensteiner Insolvenzschutzes im Bereich der Lebensversicherungen wird deutlich, wenn man Artikel 161 des Liechtensteiner Versicherungsaufsichtsgesetzes (VersAG) mit § 314 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) vergleicht.
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Abb. 2 - © wikimedia.org / Presse- und Informationsamt Vaduz


Link zum Video: https://youtu.be/HkE5y6_HzwE


2.1 Denken in Generationen mit Liechtensteiner Lebensversicherungen

Die drei überzeugenden Eigenschaften:

1. Ein individuell gestaltbares Wertpapierdepot für alle zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds und ETFs.

2. Die steuerlichen und vertraglichen Vorteile der Wealth-Policen, die dank des Langlebentarifes (Long-Life-Tarif) mit Vertragslaufzeit bis in die 4. Generation greifen können.

3. Die überzeugenden Vorzüge des internationalen Finanzplatzes Liechtenstein.

Mit diesem starken Leistungsverbund bieten Ihnen Wealth-Policen (WP) nicht nur eine äußerst starke Alternative zu deutschen Lebensversicherungen, sie überzeugen unsere Kunden auch immer häufiger im Vergleich mit einem klassischen Bankdepot mit Bankberatung oder Vermögensverwaltung.

Die vertragliche Grundlage der Police und ihre klassischen drei Police-Typen

Die versicherungstechnische Grundlage der WP bilden die Langlebentarife (Long-Life-Tarif), die mit mehreren Versicherungsnehmern, versicherten Personen und bezugsberechtigten Personen strategisch sinnvolle Vermögens- und Vorsorgekonzepte für Sie und Ihre Lieben ermöglicht.

Die klassischen drei Police-Typen dabei sind:
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Abb. 3 - © Frank Dohrmann


Die Altersvorsorge-Police

... zur steuerlich optimierten Altersvorsorge mit starkem Hinterbliebenenschutz.

Die Generationen-Police

... zum steuerlich optimierten Vermögens-transfer, z. B. an Kinder, Enkel und Urenkel.

Die Insolvenzschutz-Police

... zur insolvenzsicheren Vermögensabgrenzung für Unternehmer und Top-Manager.

Mit seinem Non-EU-Status und einem internationale Maßstäbe setzendem Insolvenzschutz wird der Finanzplatz Liechtenstein in unserer inflationär und geopolitisch gestressten Zeit immer attraktiver.

Er orientiert sich am europäischen Werte- und Rechtssystem und steht für politische und wirtschaftliche Stabilität. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem breiten Dienstleistungsangebot schafft er die besten Voraussetzungen für erstklassige und langfristige Lösungen für den Schutz, das Management und die Nachfolge von Vermögen über Generationen.

Dies nicht zuletzt für Menschen mit Auslandsbezug – denn das in einem WP-Depot strukturierte Vermögen ist im juristischen Sinne kein deutsches Vermögen mehr, was bei sorgfältiger Beratung und Planung internationale Schenkungen und Erbschaften sehr begünstigen kann. Aufgrund der liberalen Liechtensteiner Regulierung haben Sie Zugriff. auf ein enorm großes Anlageuniversum. Damit meinen wir vor allem die Tatsache, dass innerhalb des WP-Depots auf Wunsch jeder öffentlich zum Vertrieb zugelassene Fonds und ETF gekauft werden kann.
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	Sie müssen keine Familienstiftung ins Leben rufen, um für Ihr liquides Vermögen in den Genuss stiftungsähnlicher Vorteile zu gelangen. Denn die Vertragsgestaltung mit der Liechtensteiner Lebensversicherung liefert Ihnen diese in einem etablierten Produkt zu hochattraktiven Konditionen.





2.2 Liechtensteiner Versicherungsaufsichtsgesetz (VersAG) Artikel 161 (Befriedigung von Versicherungsforderungen)

Zu Ihrer vollständigen Information zitieren wir hier den Originaltext von Artikel 161 des Liechtensteiner Versicherungsaufsichtsgesetzes (dort abgekürzt als VersAG).

Quelle: https://www.gesetze.li/konso/2015.231

“1. Die Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen bilden im Konkursverfahren eine Sondermasse nach Art. 45 der Insolvenzordnung zur Befriedigung der Versicherungsforderungen. Das Gericht hat zu veranlassen, dass das Verzeichnis der der Sondermasse gewidmeten Werte sofort aufgestellt und der FMA übermittelt wird. Die FMA hat die Sondermasse für den Zeitpunkt der Konkurseröffnung festzustellen. Rückflüsse und Erträge aus den der Sondermasse gewidmeten Vermögenswerten und Prämien für die in die Sondermasse einbezogenen Versicherungsverträge, die nach der Eröffnung des Konkursverfahrens eingehen, fallen in diese Sondermasse.

2. Die nach Abs. 1 vorgelegte Aufstellung darf nach Eröffnung des Konkursverfahrens nicht mehr geändert werden. Technische Richtigstellungen bei den eingetragenen Vermögenswerten darf der Masseverwalter mit Zustimmung des Landgerichtes vornehmen.

3. Ist der Erlös aus der Verwertung der Vermögenswerte geringer als ihre Bewertung in der nach Abs. 1 vorgelegten Aufstellung, so hat der Masseverwalter dies dem Landgericht mitzuteilen und die Abweichung zu begründen.

4. Die aus den Büchern des Versicherungsunternehmens feststellbaren Versicherungsforderungen gelten als angemeldet. Das Recht eines Gläubigers, auch diese Forderungen anzumelden, bleibt unberührt. Die Forderungsanmeldung braucht keine Angabe der Rangordnung zu enthalten.”


2.3 Deutsches Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) § 314 Zahlungsverbot

Zu Ihrer vollständigen Information zitieren wir hier den Originaltext von § 314 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Quelle: https://dejure.org/gesetze/VAG/314.html

“Absatz 1

1. Ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögenslage eines Unternehmens, dass dieses dauerhaft nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, die Vermeidung des Insolvenzverfahrens aber zum Besten der Versicherten geboten erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde das hierzu Erforderliche anordnen, auch die Vertreter des Unternehmens auffordern, innerhalb bestimmter Fristen eine Änderung der Geschäftsgrundlagen oder sonst die Beseitigung der Mängel herbeizuführen.

2. Alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf, können zeitweilig verboten werden.

3. Die Vorschriften der Insolvenzordnung zum Schutz von Zahlungsabrechnungssystemen, Wertpapierliefersystemen und Wertpapierabrechnungssystemen sowie von dinglichen Sicherheiten der Zentralbanken und von Finanzsicherheiten sind entsprechend anzuwenden.

Absatz 2

4. Unter der Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen dem Vermögensstand entsprechend herabsetzen.

5. Dabei kann die Aufsichtsbehörde ungleichmäßig verfahren, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesondere, wenn bei mehreren Gruppen von Versicherungen die Notlage des Unternehmens mehr in einer Gruppe als in einer anderen Gruppe begründet ist.

6. Bei der Herabsetzung werden, soweit Deckungsrückstellungen der einzelnen Versicherungsverträge bestehen, zunächst die Deckungsrückstellungen herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu festgestellt; ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt.

7. Die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt.

Absatz 3

8. Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können auf eine selbstständige Abteilung des Sicherungsvermögens (§ 125 Absatz 6) beschränkt werden.”


2.4 § 314 VAG gilt auch für fondsgebundene Lebensversicherungen

Zu Ihrer vollständigen Information zitieren wir hier den Originaltext aus einer Einzelfrage zum Versicherungsaufsichtsgesetz an die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages mit dem Aktenzeichen WD 4 – 3000 – 169 / 18, 29. Oktober 2018.

Quelle: https://www.bundestag.de/resource/blob/581272/4f44e5da0d2c2607a8ac4a155f32b56a/WD-4-169-18-pdf-data.pdf

“1. Eine fondsgebundene Lebensversicherung stellt eine Versicherung auf den Todes- oder Erlebensfall dar.

Sie kombiniert Risikolebensversicherung mit Investmentfonds. Der sogenannte Sparanteil wird Investmentfonds (Renten-, Aktien- oder Immobilienfonds) zugewiesen.

2. Das in diesen Fonds angelegte Kapital bildet eine Abteilung des sogenannten Sicherungsvermögens des Versicherungsunternehmens (§ 125 Abs. 5 VAG). „Das Sicherungsvermögen spiegelt die vom Versicherungsunternehmen für die Versicherungsnehmer organisierten Sparvorgänge. Es ist Teil des Vermögens eines Versicherungsunternehmens, der eine vollständige Bedeckung der privilegierten Forderungen mit Sicherungsvermögensmitteln gewährleistet.

3. Es ist somit Eigentum des Versicherungsunternehmens und nicht ein sogenanntes Sondervermögen gemäß § 1 Abs. 10 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Sondervermögen von Investmentgesellschaften ist vom Vermögen der Investmentgesellschaft getrennt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das eingelegte Kapital der Anleger vor dem Zugriff. der Investmentgesellschaft selbst und vor dem Zugriff. von Gläubigern (im Insolvenzfall) geschützt ist.”

Fazit
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	Kommt es trotz der Maßnahmen von § 314 VAG zur Insolvenz einer deutschen Versicherung, so hätte die ursprünglich als freiwillig gestartete Auffanggesellschaft der Versicherungsbranche Protektor AG (https://www.protektor-ag.de/de/) im nächsten Schritt die Funktion, die insolvente deutsche Versicherung „aufzufangen“.




Sollte dies nicht gelingen, so gilt – anders als in Liechtenstein – der Deckungsstock der Lebensversicherung in Deutschland nicht als Sondermasse, wie aus der zitierten Einzelfrage zum Versicherungsaufsichtsgesetz an die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages mit dem Aktenzeichen WD 4 – 3000 – 169 / 18, 29. Oktober 2018, hervorgeht.

Seit Solvency II bestehen im EWR dieselben gesetzlichen Mechanismen zur Insolvenzabwehr. Im Falle einer Insolvenz gilt jedoch das Kapital von Policen als Sondermasse, was im Falle der WP aufgrund des 1:1-Verhältnisses zwischen WP und Depot mit maximaler Klarheit und Transparenz einhergeht.

Der Liechtensteiner Versicherungsverband fasst den Sachstand für das Fürstentum Liechtenstein in seinem Dokument „Gesetzliche Rahmenbedingungen im Konkursfall einer Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein“ wie folgt zusammen:

„Liechtenstein hat damit als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) die Regelungen des Art. 275 der EU Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) umgesetzt.

Den Versicherungsnehmern wird damit ein möglichst umfassender Schutz geboten. So wird einerseits durch Art. 161 Abs. 1 VersAG eine Sondermasse geschaffen und andererseits gemäss Art. 161a VersAG eine Bevorrangung der Versicherungsforderungen bei nicht ausreichender Sondermasse eingeräumt.“

Quelle: https://www.lvv.li/CFDOCS/cms/admin/download.cfm?FileID=2387&GroupID=248
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	Profitieren Sie mit den Wealth-Policen von den Vorteilen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), ohne die Nachteile der Europäischen Union (EU)!
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